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Beschlussvorlage 
 

 

 Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz 

 Vorlage-Nr.: 2026/0052 

 

 

Beratungsfolge Datum Sitzungsform 

Gemeinderat 27.04.2026 öffentlich 

 

 

Zustimmung zur Wahl des Stellvertretenden Kommandanten 
 

 

Kurzfassung: 

 
Zustimmung zur Wahl des stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Laupheim. 
   

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeinderat stimmt der Wahl des stellvertretenden Kommandanten zu. 
  

 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja                        Nein 

  Einnahme/Ertrag           Auszahlung/Aufwand 

 Ergebnishaushalt   Finanzhaushalt 

 Betrag einmalig:  
 

  Betrag einmalig:  
 

 Betrag Folgejahre:  
 

  Betrag Folgejahr 

Abschreibung: 

 
 

      Betrag Folgejahr:   

      Investitions-Nr.:   

 Kostenstelle:     Kostenstelle:   

 Kostenträger:     Kostenträger   

 Sachkonto:  
 

  Sachkonto:  
 

 überplanmäßig  außerplanmäßig   überplanmäßig  außerplanmäßig 

 Mittelübertragung 

Budget: 

 
 

  Mittelübertragung 

Budget: 

 
 

 

 Zuschuss beantragt bei: 
 

voraussichtl. Höhe:   
 

 Kein Zuschuss möglich 

 

Personalmehraufwand:   Zusätzliche Personalstellen: 

 Ja   Ja, Kosten jährlich  
 

 Nein   Nein   

 

Gäste/Sachverständige/r:   Ja   

   Nein   

Name und Firma:    

Einladung durch:    
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Name Datum Zustimmung 
Ingo Bergmann 24.03.2026 Zustimmung 
   
   

 

  
  

   
Mitzeichnung wird manuell von der 
Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen. 

 
 

Vorgängerbeschlüsse 
Datum Gremium/ Vorlage Beschluss 
   
   
   
   

 

 

 

Sachdarstellung: 

 
In der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Laupheim am 13.03.2026 wurde der 
Feuerwehrangehörige Jörg Fischbach von 159 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen mit 109 Stimmen 
gewählt. 
 
Der neu gewählte stellvertretende Kommandant ist einer der beiden Stellvertreter des Kommandanten und 
gleichberechtigt zum Amtsinhaber Achim Jörg (stellvertretender Kommandant). 
 
Der stellvertretende Kommandant Jörg Fischbach ist entsprechend dem Feuerwehrgesetz § 8 Absatz 2 für 
die Dauer von 5 Jahren gewählt. 
 
Entsprechend dem Feuerwehrgesetz § 8 Absatz 2 bestellt der Oberbürgermeister nach der Zustimmung des 
Gemeinderats zur Wahl den stellvertretenden Kommandanten.  

 

Anlagen: 

-keine- 
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